
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

§ 1 Geltung der Bedingungen

1. Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Diese 
gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart 
werden.
Spätestens mit der Entgegennahme der Ware oder Leistungen gelten diese Bedingungen als angenommen. 
Gegenbestätigungen des Käufers unter Hinweis auf seine Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen werden hiermit 
widersprochen.

2. Abweichungen von unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen bedürfen unserer ausdrücklichen schriftlichen 
Anerkennung.

§ 2 Angebot und Vertragsanschluss

1. Unsere Angebote sind freibleibend und verbindlich. Annahmeerklärungen und sämtliche Bestellungen bedürfen zur 
Rechtswirksamkeit unserer schriftlichen oder fernschriftlichen Bestätigung. Das Gleiche gilt für Ergänzungen, 
Abänderungen oder Nebenabreden.

2. Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies 
ausdrücklich schriftlich vereinbart wird.

§ 3 Preise

1. Mangels abweichender Vereinbarungen verstehen sich unsere Lieferungen ab Werk, ohne Verpackung.

2. Soweit nicht anders angegeben, halten wir uns an die in unseren Angeboten enthaltenen Preise 30 Tage ab deren 
Datum gebunden. Maßgebend sind die in unserer Auftragsbestätigung genannten Preise zuzüglich der jeweiligen 
gesetzlichen Umsatzsteuer. Zusätzliche Lieferungen und Leistungen werden gesondert berechnet.

3. Preislisten-Artikel werden zu den zum Zeitpunkt der Lieferung gültigen Preislisten berechnet.

§ 4 Liefer- und Leistungszeit

1. Die vorne genannten Termine und Fristen sind unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes 
vereinbart wurde.

2. Die Lieferfrist beginnt mit der Absendung der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor der Beibringung der vom Käufer 
zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben sowie vor Eingang einer vereinbarten Anzahlung.

3. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das Werk verlassen hat oder die 
Versandbereitschaft mitgeteilt ist.

4. Die Lieferfrist verlängert sich angemessen bei Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen, insbesondere Streik und 
Aussperrung, sowie beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb unseres Einflussbereiches liegen,
soweit solche Hindernisse nachweislich auf die Fertigstellung oder Ablieferung des Liefergegenstandes von 
erheblichem Einfluss sind. Hierzu gehören auch nachträglich eingetretene Materialbeschaffungsschwierigkeiten, 
Betriebsstörungen, Personalmangel, Mangel an Transportmitteln oder behördliche Anordnungen, auch wenn sie bei 
unseren Lieferanten oder deren Unterlieferanten eintreten.

5. Wenn die Behinderung länger als drei Monate dauert, ist der Käufer nach angemessener Nachfristsetzung berechtigt, 
hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten.

6. Geraten wir in Lieferverzug, muss der Käufer uns eine angemessene Nachfrist setzen. Erst nach Ablauf dieser 
Nachfrist steht dem Käufer das Recht des Rücktritts zu, sofern die Ware bis zum Fristablauf von uns nicht als 
versandbereit gemeldet ist.

7. Wenn dem Käufer wegen einer Verzögerung, die infolge unseres Verschuldens entstanden ist, Schaden erwächst, so 
ist er unter Ausschluss weiterer Ansprüche berechtigt, eine Verzugsentschädigung zu fordern. Diese beträgt für jede 
volle Woche der Verspätung ½ %, im Ganzen aber höchstens 5% vom Wert der Gesamtlieferung.

8. Wird der Versand auf Wunsch des Käufers verzögert, werden ihm, beginnend einen Monat nach Anzeige der 
Versandbereitschaft, die durch die Lagerung entstandenen Kosten, bei Lagerung in unserem Werk mindestens jedoch 
½% des Rechnungsbetrages für jeden Monat berechnet.

9. Die Einhaltung der Lieferungsfrist durch uns setzt die Erfüllung der Vertragspflichten des Käufers voraus.

10. Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt. Teillieferungen und Teilleistungen gelten als 
selbstständige Aufträge



§ 5 Abrufbestellungen

Bestellungen auf Abruf sind, wenn nicht anders vereinbart, spätestens innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf der 
Vertragsfrist abzunehmen, ohne dass es unsererseits einer Abnahmeaufforderung oder einer Inverzugsetzung bedarf. 
Ist diese Frist abgelaufen, sind wir jederzeit berechtigt, nach unserer Wahl anderweitig über den Liefergegenstand zu
verfügen und den Käufer mit angemessen verlängerter Frist zu beliefern oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu 
verlangen.

§ 6 Versand

1. Verladung und Versand erfolgen – sofern nichts anderes vereinbart – ab Werk unversichert auf Gefahr und 
Rechnung des Auftraggebers oder Käufers.

2.Fob-Cif-Geschäfte bedürfen besonderer Vereinbarung.

3. Die Wahl des Transportweges und der Transportmittel erfolgt mangels besonderer Weisungen nach unserem 
Ermessen ohne irgendwelche Haftung für billigste und schnellste Verfrachtung.

4. Wir werden uns bemühen, hinsichtlich Versandart und Versandweg Wünsche und Interessen des Käufers zu 
berücksichtigen; hierdurch bedingte Mehrkosten – auch bei vereinbarter frachtfreier Lieferung – gehen zu Lasten des 
Käufers.

5. Wird vom Käufer versandfertig gemeldete Ware nicht sofort abgerufen oder wird uns der Transport dauernd oder 
zeitweise unmöglich, wird dennoch der Kaufpreis zur Zahlung fällig. In diesem Fall sind wir berechtigt, die Ware auf 
Kosten und Gefahr des Käufers nach eigenem Ermessen zu lagern. Wir übernehmen in diesem Fall keine Haftung für 
schädliche Witterungseinflüsse während des Transportes oder der Lagerung auf die bestellten Waren.

§ 7 Liefermengen

Bei Sonderanfertigungen in Mehr- oder Minderlieferung von 10% der Bestellmenge zulässig.

§ 8 Gefahr, Übergang und Entgegennahme

1. Die Gefahr geht spätestens mit der Absendung der Waren auf den Käufer über, und
zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder wir noch andere Leistungen, z.B.
die Versendungskosten oder Anfuhr und Aufstellung übernommen haben.
Auf Wunsch des Käufers wird auf seine Kosten die Sendung durch uns gegen Diebstahl,
Bruch-, Transport-, Feuer- und Wasserschäden sowie sonstige Risiken versichert.

2. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Käufer zu vertreten hat, so
geht die Gefahr vom Tage der Versandbereitschaft ab auf den Käufer über.

3. Angelieferte Waren sind, auch wenn sie unwesentliche Mängel aufweisen, vom
Käufer unbeschadet seiner Rechte aus § 15 entgegenzunehmen.

§ 9 Abnahme und Prüfung

Ist für die Ware eine Abnahme vereinbart, vorgeschrieben oder notwendig, hat die Abnahme in unserem Werk zu 
erfolgen, und zwar sofort nach Meldung der Versandbereitschaft. Unterlässt der Käufer die Abnahme, so gilt die Ware 
mit dem Verlassen des Werkes als bedingungsgemäß geliefert. Die Kosten der Abnahme trägt der Käufer.

§10 Verpackung

Verpackungen wählen wir in Ermangelung sonstiger ausdrücklicher und von uns schriftlich anerkannter Vereinbarungen 
nach bestem Ermessen. Kistenverpackung wird bei frachtfreier Rücksendung innerhalb vier Wochen mit 2/3 des
berechneten Wertes bei gutem Zustand vergütet. Karton- und Innenverpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet.

§ 11 Zahlung

1. Vorbehaltlich einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung sind unsere Rechnungen innerhalb von 8 Tagen nach 
Rechnungsstellung unter Abzug von 2% Skonto oder innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsstellung ohne Abzug fällig 
und zahlbar rein netto Kasse.

2. Wir sind berechtigt, trotz anders lautender Bestimmungen des Käufers Zahlungen zunächst auf dessen ältere 
Schulden anzurechnen. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so sind wir berechtigt, die Zahlung zunächst auf die 
Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen.

3. Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn wir über den Betrag verfügen können, im Falle von Schecks gilt die 
Zahlung als erst dann erfolgt, wenn der Scheck eingelöst ist.



Die Hereingabe von Wechseln bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung; deren Spesen und Kosten sowie die Gefahr 
für rechtzeitige Vorlegung und Protesterhebung gehen zu Lasten des Käufers.

4. Gerät der Käufer in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, von dem betreffenden Zeitpunkt ab Zinsen in Höhe des 
von den Geschäftsbanken berechneten Zinssatzes für offene Kontokorrentkredite zuzüglich der gesetzlichen 
Umsatzsteuer zu berechnen. Vorbehalten bleibt die Geltendmachung eines weiteren Verzugsschadens.

5. Bei Zahlungsverzug und begründeten Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Käufers sind wir – 
unbeschadet unserer sonstigen Rechte – befugt, Sicherheiten oder Vorauszahlungen für ausstehende Lieferungen zu 
verlangen und sämtliche Ansprüche aus der Geschäftsverbindung sofort fällig zu stellen.

6. Der Käufer ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Minderung, auch wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche 
geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt worden oder unstreitig 
sind.

§ 12 Gewährleistung

1. Alle Angaben über Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige 
Angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien den Käufer jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

2. Der Käufer hat die gelieferte Ware – soweit zumutbar, auch durch eine Probeverarbeitung – bei Eingang auf Mängel 
bezüglich Beschaffenheit und Einsatzzweck hin unverzüglich zu untersuchen, andernfalls gilt die Ware als
genehmigt.

3. Beanstandungen werden nur berücksichtigt, wenn sie innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt – bei verborgenen Mängeln 
– nach ihrer Entdeckung spätestens jedoch 6 Monate nach Erhalt der Ware schriftlich unter Beifügung von Belegen 
erhoben werden.

4. Unsere Gewährleistungsverpflichtung beschränkt sich nach unserer Wahl auf Ersatzlieferung, Wandlung, Minderung 
oder Nachbesserung. Beanstandete Ware darf nur mit unserem ausdrücklichen Einverständnis zurückgesandt werden.

§ 13 Schadensersatz

Soweit gesetzlich zulässig, ist unsere Verpflichtung zur Leistung von Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, 
begrenzt auf den Rechnungswert unserer, an dem Schaden stiftenden Ereignis, unmittelbar beteiligten Warenmenge. 
Dies gilt nicht, soweit wir nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften wegen Vorsatzes oder grober
Fahrlässigkeit unbeschränkt haften.

§ 14 Eigentumsvorbehalt

1. Bis zur vollständigen Bezahlung unserer Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer bleiben die 
verkauften Waren unser Eigentum. Der Käufer ist befugt, über die gekaufte Ware im wesentlichen Geschäftsgang zu 
verfügen.

2. Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf die durch Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung unserer Ware 
entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei wir als Hersteller gelten. Bleibt bei einer Verarbeitung, 
Vermischung oder Verbindung mit Dritten deren Eigentumsrecht bestehen, so erwerben wir Miteigentum im Verhältnis 
der Rechnungswerte dieser verarbeiteten Waren.

3. Die aus dem Weiterverkauf entstehenden Forderungen gegen Dritte, tritt der Käufer schon jetzt insgesamt bzw. in 
Höhe unseres etwaigen Miteigentumsanteiles zur Sicherung an uns ab. Er ist ermächtigt, diese bis zum Widerruf oder 
zur Einstellung seiner Zahlungen an uns für unsere Rechnung einzuziehen. Zur Abtretung dieser Forderungen ist der 
Käufer auch nicht zum Zwecke der Forderungseinziehung im Wege des Factoring befugt, es sei denn, es wird 
gleichzeitig die Verpflichtung des Factors begründet, die Gegenleistung in Höhe unseres Forderungsanteiles solange
unmittelbar an uns zu bewirken, als noch Forderungen unsererseits gegen den Käufer bestehen.

4. Zugriffe Dritter auf die uns gehörenden Waren und Forderungen sind uns vom Käufer unverzüglich mit 
eingeschriebenem Brief mitzuteilen.

5. Die Ausübung des Eigentumsvorbehaltes bedeutet nicht den Rücktritt vom Vertrag.

6. Die Waren und die an ihre Stelle tretenden Forderungen dürfen vor vollständiger Bezahlung unserer Forderungen 
weder an Dritte Verpfändet, noch zur Sicherung übereignet oder abgetreten werden.



§ 15 Anwendbares Recht, Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort für die Lieferung ist Moers

2. Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Käufer gilt das Recht 
der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendbarkeit des einheitlichen internationalen Kaufrechts wird ausdrücklich 
ausgeschlossen.

3. Soweit gesetzlich zulässig, ist Moers ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis 
unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten.

4. Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger 
Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder 
Vereinbarungen nicht berührt.
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